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Sehr geehrte

die Handwerkskammer für München und Oberbayern bedankt sich für die
erneute Gelegenheit zur Äußerung im Rahmen der beiden o.a. Bebauungsplan
änderungsverfahren der Gemeinde Wettstetten. Im Zuge der orausgegangenen
Beteiligungsverfahren ergab sich in erster Linie die Notwendigkeit der
Ergänzung hinsichtlich der Thematik des Immissionsschutzes durch
Festsetzung von Maßnahmen zum Immissionsschutz bei maßgeblichen
Änderungen an Bestandsgebäuden sowie bei Neubauten in betroffenen
südlichen Teilbereichen der Bebauungspläne: Die geplante Reduzierung der
Anbauverbotszone der St2335 auf 15m erforderten eine Überprüfung der
Verträglichkeit der Verkehrslärmeinwirkungen sowie der Geräuscheinwirkungen
des umliegenden Gewerbegebiets im Rahmen eines Schallschutzgutachtens
(Projekt-Nr. 6399) des Goritzka Akustik - Ingenieurbüro für Schall- und
Schwingungstechnik, Leipzig.
Für die vorhandenen gewerblichen Einrichtungen südlich der beiden
Wohngebiete wird keine Einschränkung des Gewerbes durch die
heranrückende Bebauung festgestellt, da die Orientierungswerte nicht um mehr
als 1 dB überschritten werden.

Hierzu möchten wir Folgendes anmerken:
Für die bestehenden gewerblichen Einrichtungen südlich der beiden
Wohngebiete sind neben der ordnungsmäßen Betriebsausübung auch weiterhin
deren mit dem Bestandsschutz ebenso verbundenen Möglichkeiten zur
Fortentwicklung am Standort zu prüfen und zu erhalten, um den
Unternehmen die schalltechnischen Richtwerte einschließlich eines
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Sicherheitszuschlags von 3 db(A) (für mit dem Bestandsschutz einhergehende
Erweiterungsmöglichkeiten) zusichern zu können. Für die vorhandenen sowie
auch künftig anzusiedelnde Betriebe ist auch hinsichtlich der Emissionen eine
ausreichende Flexibilität zu erhalten, um auch Spielraum für angemessene
Weiterentwicklungsmöglichkeiten am Standort bieten zu können.

Mit freundlichen Grüßen












